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Selbstschuldnerische Bürgschaft
LOS 1

 Präambel

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Bahnhofstraß 48, 59423 Unna,
und
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR), Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen
– im Folgenden beide zusammen „Gläubiger“ genannt –
haben mit

EVU, Anschrift EVU,

 – im Folgenden „Schuldner“ genannt –


mit Zuschlagsschreiben vom XX.XX.20XX einen Vertrag über die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr der Linien des Sauerlandnetzes, Los 1, geschlossen (im Folgenden „Verkehrsvertrag“ genannt).
Nach dem Verkehrsvertrag ist der Schuldner verpflichtet, zur Sicherung aller sich aus und im Zusammenhang mit dem Verkehrsvertrag ergebenden Ansprüche des Gläubigers gegen den Schuldner sowie zur Sicherung des lückenlosen Weiterbetriebs im Falle einer Betriebsaufnahme durch Dritte zugunsten des Gläubigers eine Bürgschaft zu stellen (Teil B Verkehrsvertrag, § 13).
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung wird die nachfolgende Bürgschaft gewährt.








Selbstschuldnerische Bürgschaft
LOS 2

 Präambel

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Bahnhofstraß 48, 59423 Unna,
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR), Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen
und
der Nordhessischer VerkehrsVerbund (NVV), Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel
– im Folgenden beide zusammen „Gläubiger“ genannt –
haben mit

EVU, Anschrift EVU,

 – im Folgenden „Schuldner“ genannt –


mit Zuschlagsschreiben vom XX.XX.20XX einen Vertrag über die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr der Linien des Sauerlandnetzes, Los 2, geschlossen (im Folgenden „Verkehrsvertrag“ genannt).
Nach dem Verkehrsvertrag ist der Schuldner verpflichtet, zur Sicherung aller sich aus und im Zusammenhang mit dem Verkehrsvertrag ergebenden Ansprüche des Gläubigers gegen den Schuldner sowie zur Sicherung des lückenlosen Weiterbetriebs im Falle einer Betriebsaufnahme durch Dritte zugunsten des Gläubigers eine Bürgschaft zu stellen (Teil B Verkehrsvertrag, § 13).
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung wird die nachfolgende Bürgschaft gewährt.











§ 1 Bürgschaftserklärung


Die

Kreditinstitut, Anschrift, 

– im Folgenden „Bürge“ genannt – 

übernimmt hiermit 

die unbefristete, unwiderrufliche selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe
von 
Euro [Betrag als Zahl ergänzen] (Euro [Betrag in Worten ergänzen)

für alle bestehenden und künftigen Ansprüche der Gläubiger gegenüber dem Schuldner zur Sicherung aller sich aus und im Zusammenhang mit dem Verkehrsvertrag ergebenden Ansprüche des Gläubigers gegen den Schuldner sowie zur Sicherung des lückenlosen Weiterbetriebs im Falle einer Betriebsaufnahme durch Dritte im Sinne von Teil B Verkehrsvertrag, § 13. 

§ 2 Inanspruchnahme aus der Bürgschaft, Verzicht auf Einreden

1. Sind die durch die Bürgschaft gesicherten Ansprüche fällig und erfüllt der Schuldner diese Ansprüche nicht binnen einer Frist von zwei (2) Wochen ab Fälligkeit, kann der Gläubiger aus dieser Bürgschaft vorgehen. 
2. Der Bürge verzichtet auf sämtliche Einreden gemäß §§ 770 und 771 BGB. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtkräftig festgestellt ist. 
3. Der Bürge wird von seiner Bürgschaftsverpflichtung nicht frei, wenn der Gläubiger dem Schuldner Stundung gewährt, andere Bürgen aus der Haftung entlässt oder sonstige Sicherheiten freigibt.
4. Der Bürge kann aus dieser Bürgschaft nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. 

§ 3 Erlöschen / Rückgabe der Bürgschaftsurkunde

Die Bürgschaft erlischt mit Erfüllung der mit dieser Bürgschaft verbürgten Ansprüche des Gläubigers gegenüber dem Schuldner oder mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde an den Bürgen. Die Bürgschaftsansprüche verjähren nicht vor den gesicherten Ansprüchen. 
§ 4 Sonstiges

1. Die Bürgschaft unterliegt deutschem Recht. 
2. Gerichtsstand für alle Streitgegenstände aus oder im Zusammenhang mit dieser Bürgschaft ist Unna.








_____________________________		____________________________
(Ort/Datum)						(Unterschrift)





_____________________________		____________________________
(Ort/Datum)						(Unterschrift)
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